SATZUNG des 'Verein Gemütlichkeit Ossenberg 1882 e. V.

§ 1 Benennung

1. Der Verein führt den Namen:

"Verein Gemütlichkeit Ossenberg 1882 e. V.".

2. Das Gründungsjahr ist 1882.Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

Der Verein Gemütlichkeit Ossenberg 1882 e. V. mit Sitz in Rheinberg-Ossenberg verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist die Förderung der Heimatpflege und der Heimatkunde. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Pflege der geschichtlichen Überlieferung und des alt hergebrachten Brauchtums des Ortsteils Ossenberg verwirklicht. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Einnahmen

1. Die Einnahmen des Vereins setzen sich zusammen aus

a.) den Beiträgen der Mitglieder,

b.) den Einnahmen aus Veranstaltungen.Die Einnahmen dienen ausschließlich den in der Satzung vorgeschriebenen Zwecken. Eine Vermögensansammlung zu anderen Zwecken ist ausgeschlossen.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist, in der Kirchengemeinde Ossenberg wohnt und sein "16. Lebensjahr vollendet hat.

2. Mitglieder, die ihr 65. Lebensjahr erreicht haben und mindestens 25 Jahre ordentliches Mitglied des Vereins waren, werden vom Vorstand zu Ehrenmitgliedern ernannt.

3. Besonders verdienstvollen Personen des Vereins kann auf Versammlungsbeschluß die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden.4. Zum Ehrenvorsitzenden kann ein langjähriger Vorsitzender, dersich besonders um den Vereint verdient gemacht hat, durch Versammlungsbeschluß ernannt werden.Mitglieder, die die Bedingungen zu 2. nicht erfüllen, jedoch Rentner oder Invalide sind, werden als Altersmitglieder geführt.

§ 5 Beitritt

Der Beitritt kann jederzeit erfolgen. Der Aufnahmeantrag ist an den geschäftsführenden Vorstand zu richten. Satzung und Beiträge sind anzuerkennen. Über Aufnahme oder Ablehnung entscheidet der erweiterte Vorstand. Das Ergebnis ist dem Antragsteller innerhalb von vier Wochen bekanntzugeben.

2. Bei etwaiger Ablehnung ist der Vorstand nicht verpflichtet,

Gründe hierfür zu nennen.

3. Jeder Aufgenommene ist mit dem Eintrittsdatum ordentliches

Mitglied mit allen Rechten und Pflichten.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht, an den vom Verein durchgeführten Veranstaltungen, unter den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Bedingungen und Vergünstigungen, teilzunehmen .

Der Vorstand ist verpflichtet, alles zu unternehmen, damit jedes Mitglied diesen Zweck erreichen kann.

2. Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet, die von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge zu entrichten.Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sowie Sonderanordnungen,die der Vorstand in Vereinsangelegenheiten erlaßt, sind für alle Mitglieder bindend.Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

5. Altersmitglieder entrichten 50 % des jeweiligen Beitrages.

§ 7 Erlöschen der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischtdurch Tod, b) durch Austritt, 

c) durch Ausschluß. 

Zu b): Der Austritt ist dem geschäftsführenden Vorstand

mitzuteilen.

Zu c): Ein Mitglied kann durch den erweiterten Vorstand

ausgeschlossen werden. Ausschlußgründe sind:Gröblicher Verstoß gegen die Ziele und Interessen des Vereins, b) Verstoß gegen Versammlungsbeschluß und gegen die

Kameradschaft,Untergrabung des Ansehens des Vereins, d) satzungswidriges Verhalten,

e) Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge (nach fruchtloser Mahnung).

2. Vor dem Ausschluß ist dem Mitglied Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Ein Beschluß auf Ausschluß bedarf der ein-

fachen Mehrheit des Vorstandes. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung des Ausschlusses. Die Abstimmung muß in geheimer Wahl durchgeführt werden. Der Ausschluß ist dem Ausgeschlossenen mit kurzer Begründung schriftlich mitzuteilen. Ein wie vor beschriebener beschlossener Ausschluß ist nicht anfechtbar .

§ 8 Vereinsorgane

Die Vereinsorgane sind: Mitgliederversammlung der Vorstand

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie wählt den Verstand nimmt dessen Bericht entgegen und erteilt dem Vorstand die Entlastung. Sie bestimmt die Aufgaben und Richtlinien des Vereins im Sinne der Satzung und setzt die Mitgliedsbeiträge fest.

2. Jede Mitgliederversammlung muß acht Tage vor dem Versammlungstag den Mitgliedern durch Aushang angezeigt werden.

3. Die Mitgliederversammlung hat bis März eines jeden Jahres

stattzufinden.

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß wie in Ziff.2 einberufen werden. Sie ist entweder vom Vorstand oder von mindestens 25 Mitgliedern zu beantragen.

5. Nach der Entlastung des Vorstandes wählt die Mitgliederversammlung einen Wahlleiter. Dieser leitet die Neuwahl des 1. Vorsitzenden. Nach dessen Wahlleitet der 1. Vorsitzende die Neuwahl der übrigen Mitglieder des Vorstandes.

§ 9 Der Vorstand

Der Vorstand setzt sich zusammen aus: a) dem geschäfftsführenden Vorstand b)dem erweiterten Vorstand.

2. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus1. Vorsitzende/-r b) 2. Vorsitzende/-r

c) Schrift- und Geschäftsführer/-in 

d) Kassierer/-in

3. Der erweiterte Vorstand besteht aus:

a) 2 Schießwarten b) 9 Beisitzern/Beisitzerinnen c) 2. Kassierer/-in

4. Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der geschäftsführende Vorstand. Alle Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes sind vertretungs- und zeichnungsberechtigt, jedoch nur in Gemeinschaft von mindestens zwei Personen. Der Vorstand wird jeweils auf zwei Jahre gewählt.

5. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins sowie die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung verantwortlich.

6. Vorstandsversammlungen werden von Fall zu Fall einberufen, diese sind nicht öffentlich. Seine Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Über die Vorstandsversammlungen sind Niederschriften zu führen.

7. Der Vorstand ist nicht berechtigt, Geschäfte zu tätigen, wie Darlehen aufzunehmen, Wechsel- oder andere Schuldverpflichtungen einzugehen.Der geschäftsführende Vorstand ist verpflichtet, der Mitgliederversammlung über die Tätigkeit im Verein vor der Entlastungserteilung zu berichten.

§ 10 Kassenprüfer

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Wahlperiode zwei Kassenprüfer. Diese dürfen nicht dem Vorstand angehören. Eine Wiederwahl der Kassenprüfer darf erst nach Ablauf von zwei Wahlperioden erfolgen.

2. Die Kassenprüfer sind verpflichtet, die Kassenbücher und die sich auf das Vereinsvermögen beziehenden unterlagen zu überprüfen . Über ihr Prüfungsergebnis haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Sie können die Entlastung des Vorstandes beantragen.

§ 11 Mitgliederversammlung

1. Alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes,

soweit sich aus dieser Satzung nicht ein anderes ergibt, werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt.

2. Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn sie gem. § 8 Ziff. 2 einberufen wurde, ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder.

3. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn 50 % seiner Mitglieder anwesend sind. Der vollzählige geschäftsführende Vorstand ist ebenfalls beschlußfähig.

4. Die Wahl des Vorstandes wird durch die Mitgliederversammlung

in offener Wahl (Handzeichen) vorgenommen.

5. Wird ein Antrag aus der Versammlung gestellt, in geheimer Wahl zu wählen, muß diesem Antrag stattgegeben werden.

6. Ein abwesendes Mitglied kann nur dann in den Vorstand gewählt werden, wenn vor der Abstimmung über seine Wahl die Annahmeerklärung dieses Mitgliedes in schriftlicher Form der Versammlung vorgelegt wird.

7. Bei geheimer Wahl werden die abgegebenen Stimmzettel von zwei aus der Versammlung bestimmten Mitgliedern ausgezählt. Diese haben der Versammlung das Ergebnis mitzuteilen. Bei Stimmengleichheit findet ein neuer Wahlgang statt. Entscheidung durch Los ist unzulässig.

8. Die Mitgliederversammlung und der Vorstand können zur Vorbereitung und Durchführung bestimmter Aufgaben Ausschüsse einsetzen, deren Mitglieder aus der Versammlung sowie aus dem Vorstand zu entnehmen sind.

§ 12 Satzungsänderungen

Satzungsänderungen können nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. Dieser Beschluß erfordert die 3/4Mehrheit der erschienenen Mitglieder.

2. Die Zweckänderung des Vereins ist nicht möglich, kann jedoch für weitere gemeinnützige Zwecke erweitert werden. Die Entscheidung darüber trifft ebenfalls die Mitgliederversammlung.

mit einfacher Mehrheit.Jede Satzungsänderung sowie eine Änderung im geschäftsführenden Vorstand sind dem Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht in Rheinberg unter Hinzufügung des neuesten Versammlungsprotokolls zu melden.

§ 13 Auflösung des Vereins

Über eine etwaige Auflösung des Vereins Gemütlichkeit beschließt eine eigens zu diesem Zweck einberufene Mitgliederversammlung. Die Auflösung kann nur mit 2/3 Mehrheit der eingeschriebenen Mitglieder erfolgen.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an das

Deutsche Rote Kreuz, Ortsverband Rheinberg,

der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 14 Nachschrift

1. Diese Satzung ist am 25.10.92 nach ihrer Annahme durch die an diesem Datum stattgefundene Mitgliederversammlung in Kraft getreten.

2. Jedem Vereinsmitglied wird die Möglichkeit geboten, diese Satzung zu jeder Zeit bei den Mitgliedern des Vorstands einzusehen .

Rheinberg-Ossenberg, 10.11.92

